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Ol-dtlmer-Club
Giengen und Umgebung

Ge schäftsordnung
zur Cl-ub-Satzung vom 15.0r.1991-

s1
Allgemeines

1. Versarnmlungen werden vom Vorsitzenden einberufen. Elnzel-hei-
ten, äusa.mrnensetzung vom Ausschuß und der Versammlungsteil--
nehmer, sowie die Aufgaben der einzelnen Versemmlungen regelt
die Satzung.

2. Die Jahreshauptversanrmlung ist 1mme1 öffentlj-ch. Die Mitglie-
derversarnmlung kann auf Antrag die Öffenttichkeit ausschl-ies-
sen, r^renn sich 2/3 aet anweseird,en Mitglieder dafür aussprechen.

$2
Versammlungslei-tung

1. Der Vorsitzende l-eitet j-n der Regel die Versammlungen. Er kann
die Versammlungsleitung dem stellvertretenden Vorsj-tzend.en oder
einem weiteren Yorstar:.dsmitglied übertragen.

2. Der leiter ist nur für diese Jahreshauptversarunlung verantwort-
lich.

3. Der Versammlungsleiter eröffnet die Versa^nrmlung und gibt d.ie
Tagesordnung bekannt.

4. Gegen'Anordnungen des Versammlungslelters können d.ie stimmberech-
tigten Versamrnlungsteilnehmer Einspruch erhebeno
Uber den Einspruch hat die Versammfung sofort zu entscheiden.

$5
Versammlungsablauf

1. Die Tagesordnung wird vom Vorsitzenden nach den Erford.ernlssen
der satzung oder der allgemeinen Geschäftsführung festgelegt.sie wird satzungsgemäß bekanntgegeben und gilt als genehmigt
v/enn sj-ch kej-n widerspruch erhebt. Anträge auf Änderung der Ta-
gesoldnung werden mit einfacher Mehrheit der stimmberechtig-
ten MitgLieder entschieden.
Der Yersarnmlungsleiter achtet auf die Einhaltung der genetroigten
Abstimmungen.
Zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung erhal-ten jeweils der
Antragstel-]er und ( oder) ein Beiichterstätter als eiste und letz-te Redner das Wort.
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An einer Ausspraehe kann slch jeder A:rwesende beteiligen.
Wortmeldungen sind beim Versarnmlungsleiter zu notieren.
Das Wort wird in der Reihenfolge der Wortmeldungen vom
Yersammlungsleiter erteil-t. .,

Zvr sachlichen Richtigstellung und zur Beantwortung einer
zur Sache gehörenden Anfrage ist das Wort auch außer der
Reihe zu erteilen, jedoch erst, wenn der Vorredner geendet
hat.
Zur' sachlichen Richtigstellung ist der Versarunlungsleiter
immer berechtigt. Fal-ls erforderlich, kann er einen Redner
aus diesem Grunde auch uaterbrechen.
Spricht der Redner nicht zur Sache, so hat ihn der Versamm-
lungsleiter zr:r Sache zu rufen. Redner, die das Wort zur Ge-
schäftsordnung erhiel-ten aber zur Sache sprechen, slnd zwr
Geschäftsordnung zu ruf en.. Im V'/iederholuagsfalle kann der
Versammlungsleiter dem Redner das !{ort entziehen.
Redner oder Versammlungsteilnehmer, di-e die Ordnung grob
stören oder gegen parlamentariscb.en Gepflogenheiten verstos-
sen, kann der Versammlungsl-eiter zar Ordnu:rg rufen u:ed sie
bei schweren oder bei wiederholten Verstößen befristet oder
ganz von der weiteren Teil-nahme a.rr der Versammlung ausschl-ies-
sgn.
Die Yersa.nlmlung kann auf Äntrag die RedezeLt beschräinken, bis
auf drei i{inuten, Redner, die dj-e Redezei-t nicht einhalten,
können vom Versammlungsl-ei-ter unterbrochen und zur Abbrechung
des Referates aufgefordert werden.
Nach der Äussprache hat der Versammlungsleiter ihr Ergebnis
zusaürmenzufassen und den Gegenstand der Abstirnmung zu erl-äu-
tern.
Persönl-iche Erklärungen eines Yersanmlungsteilnehmers sind nur
a.n Ende einer Aussprache oder nach der Abstinmung möglich.
Der Versammlu:agsteilnehmer hat das Recht, daß seine Äußenrngen
im Vüortl-aut auf Verl-angen in das Protokoll- aufgenommen werden.
Der Versammlungsleiter kann d-ie Versaramlung nach Besehl-uß unter-
brechen oder vertagen. Er beendigt auch die Versa-nmlung.
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Anträge

f . Anträge zvr Tagesordnung ka-nn jedes stimmberechtlgte }tlitglied
stellen.

2. Anträge zur Ja}rreshauptversammlung sind satzungsgenäß elnzu-
reichen, wenn sj-e in die Tagesordnung aufgenommen werden sol-len.

3. Anträge, die später eingerej-cht werden, können mit Zustimmung
der Yersa.mmlung beraten werden. Uber sie kann nur dann abgestimmt
werden, wern 2fJ der anwesenden Stimmberechtigten die vom Antrag-
steller zu begründete Dringlichkeit anerkennen. (Dringlichkeits-
anträge ) .
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Dringlichkeitsanträge nit dem Ziele, die Satzung des Cl_ubs
zu ändern, oder die Mitgliederversammlung aufzulösen, sj-nd
unzulässig.
Änträge zur Geschäftsordnung sind vom Äntragsteller sofort
zu begründen und von der Yersamml-ung ohrre weitere Stelh.rng-
nahme gleich zu entscheiden.
anträge auf Beendi-gung ej-ner Aussprache können jederzeit ein-gebracht werden, slnd jedoch unzulässig von ei-nem I/s1.spmm-
lungsteilnehmer der bereits zur Sache gesprochen hat.
uber sie wird nach Begründung durch den Äntragsterler, Be-
kanntgabe der Rednerh-ste und nachdem ej-n versammlungsteil-
nehmer Gelegenheit für. einen Gegenantrag hatte, sofort abge-
.stirunt.
Zu alIen Punkten. der Tagesordnung können (auch bei der Jahres-
hauptversammlung) während der aussprache Anträge eingebracht
werden, wenn sle geeignet sind, den zur Behandlung stehenden
Tagesordnungspunkt zu verbessern t zv kürzen oder sachh_ch zuerweitern (Verbesserungs- und Abäindenrngsanträge ) .Gegenanträge sind bis zum Begi-nn der Abstimmung, d"ie vom ver-
E?ml11ngsJ-eiter festgesetzt werden kann, -zuläsEi-g.
uber Yerbesserungs- Abänderungs- und Gegenanträge wird. im Zu-
sau:menhang mit dem Grundantrag abgestimmt.
Erledi8te fagesordnungspunkte und -S-nträge können auf der glei-
chen Yersammlrrng nur dann noch einmal behand"elt werden, wennz/t der anwesenden stinmberechtigten dies verlangen.

$5
Abstlmmungen

Über al-le Anträge wird in d.er Reihenfolge abgestimmt, in dersie auf der Tagesordnung stehen oder eingebraeht wurd-en. über
den weitestgehenden Antrag zu einer Sache wird zuerst abgestimmt.Bei M-ellungsverschiedenheiten über die Rangfolge der Antiägeentscheidet die versarnmlung ohne vorherige-Aussprache.
Erl Ärtrag ist angenoumen, wenn die Mehrheit der abgegebenengültigen Stinmen sich für ihn aussprlcht. (linfactre-Uönrfrej-t)
Für bästiinmte _Anträge sind zur Ärinähme in der satzu:rg und. indleser Geschäftsordnung zwei- Drittel- der Stimmen der stimmbe-rechtigten Änwesenden notwendig. (eualifizierte ivlehrheit)
Satzungsänderungen und Auflösung des Cl-ubs erford-ern eine lrtehr-
4"i! vg\ 3/4 der anwesenden, stlmmberechtigten wiitglieder.rn Zweifelsfäl]en gelten die Bestlmmungen d.er satzüng.
Fu_i sti-mmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. stimment-
haltungen zähl-en weder al_s Ja- noch als Nein-Stirre.
Während einer Äbstimmung wird das Vüort zur Sache, zur Geschäfts-
o_rdnung und zvr sachl-ichen Richtigstellung nicht mehr erteil_t.Nur zur Abstirnmrrng sel-bst können bei Unkl-ärheiten noch Anfragengestellt werdeno
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5. Abgestimmt wird in der Regel offen durch Handzeichen. Verlangt
ein Zehntel der stimmberechtigten Anwesenden eine geheine Ab-
stimmung, wird diese durchgeführt.

6. Über dle Höhe der Belträge muss offen abgestimmt werden.

$6
l'Iahlen

f. Änstehende Wahlen müssen auf der lagesordnung stehen und können
von einem Wahlausschuß vorbereitet sein. Ist ein Wahl-ausschuß
vorhanden, so leitet der Wahlausschußvorsitzende die \tlahl-en.

2. Ist kein Wa!,lausschuß vorhanden, leitet der Versammlungsleiter
in der Regel die Wahlen. Er kann diese Aufgabe auch ej-nem ande-
ren Mifgl-ied übertragen.

3. Vorschläge zu den Wahlen können von stimmberechtigten lvlitglied
eingereicht werden. Die vorgeschlagenen Personen sind vor der
Wahl zu befrag€rr ob sie das Amt im Falle der Wahl annehmen.
Beim Wahlvorgang abwesendb Personen können nur dann gewählt
werd,en, wenn eine schriftliche Einverständniserklärung von ihnen
vorli-egt und verl-esen wurde. Vorschläge können bis zum Beginn
der lrlahlhandlung angenommen werden.

4. Nach Bekanntgabe der Wahl-regeln entscheidet der Versammlungslei-
ter über d.ie-Gül-t-i-gkeit d.er abgegebenen Stimmen.(Nur bei gehei-
mer !üahl). Mit Zustimmung der Yersa-nmlung können auch mehrere
Personen gleichzeitig gewältJ.t oder bestätigt werden.

5. Erhält keiner der Vorgeschlagenen die 2/3 Venrheit der sf,immbe-
rechtigten Anwesenden, hat eine Stichwahl- zwischen den beiden'
Kandidaten, die im ersten Wahlgang die meisten Stinmen erhielten,
zu erfol-gen.
Belm zweiten Wahlgang genügt die elnfache Mehrheit. Bei Stimmen-
gleichheit im zweiten Wahlgang entscheidet das Los.

6, Gewähl-t wird jewells auf 2 Jahre.

$7
Entlastung

1. Die Entlastung ej-ner Person oder eines Gremiums in der Haupt-
versammlung kann nur von elnem sol-chen Iutitglied durchgeführt
werden, für das selbst kei-n Entlastungsantrag vorliegt.

2. Entlastungen sind nur güIt1g, wenn sie von 2/1 der stimmberech-
tigten Anwesenden anerka.nnt werden.
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$B
Niederschrift

l-. Uber die Versammlungen und Ausschußsitzungen ist ein Protokotl-
zu erstell-en, das vom Vorsitzenden oder stellvertretenden Yor-
sitzenden und vom Schriftfübrer zu unterschreiben ist.

2. Bei der Jahreshauptversammlung erhalten die Ivlitglleder Kennt-nis über die 1m abgelaufenen Geschäftsjahr erfassten Protokol-1,e.
Die Vorlesung wird vom Schriftführer vorgenommen. ,

3. Auch besteht die Möglichkeit, dass Duplikate der Protokolle bei
der Jahreshauptversarnmlung aufgelegt werden.

$e
Vorstand

1. Die Personen für die iimter des Vorsitzenden und d-es stell-vertre-
tenden Yorsitzenden können auf Antrag J-n gehetmer Wahl gewählt'
werden.

2. Bej- Bedarf kann der Vorstand durch weitere Mitglied.er nach Be-
schluß der MJ-tgllederversa:mlung ergänzt werden ($ 11 Absatz Z)der Satzung.

3. Der Yorsitzende kann keine weiteren iimter (wie Kassierer usw.)
übernehmen.

4. Der Yorsitzend.e ist berechtigt, Ausgaben bis zum Betrag von DMselbst zu bewilligen. Im Verhinderungsfall gilt d-1es aüch für
. den stell-vertretenden Vorsitzenden.
5. Ausgaben über DM sind vom Äusschuß zu genehmigen.

$10
Ausschuß

l. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitglieds kann der Ausschusseln neues Mitglled für den Vorsta.nd, oder für den Ausschuss bis
zur näch.sten Mitgliederversarrunlung benennen,

2. Bei der lJahl anlässlich der Jahreshauptversammrung arn 15.0J.199r
wurden für den Ausschuss Beisitzer berufen.
Die ZahI der Beisitzer'kann künftig erweitert oder verrj-ngert
werden ($ LZ der Satzung).

,
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Geschäftsordnung

1. Diese Geschäftsord-nung gilt al-s arngenommenr wgnn 2f 3 der
berechtigten Anwesenden in der Jahreshauptversammlung sie
kennen.

2. Änderungen dieser Geschäftsordnrrng können'von der Mitgliederver-
sanrmlrrng beschlossen werden, wenn sie auf der Tagesordnung ge-
standen haben und sich mindestens 2/7 der bei der Abstinmung
anwesenden Stinnberechtigten dafür aussprechen.

Wahlergebnis vom 15 .O3.L991

stimmberechtigte Mitglied€r. . . r.... o . . .

stirnm-
anel-

Änwesende,
Abgestimmt
tr'ür die Geschäftsordnung haben gestinmt

haben lvlitglieder
Mitgliederaaaat

Die Geschäftsordnr.r"ng i-st somit satzungsgenäß beschlossen.

Für die Richtigkeit

Yorsitzender Stel]-vertretender
Vorsi-tzender

Schrif tfütrrer



Oldtiner-Cl-ub
7928 Giengen und Umgebung

Beitragsordnung
zur Cl-ub-Satzung vom 15.Ot.l-99L

9r
Die Mitglieder sind l-aut Satzung zur Entrichtung von Beiträgen
verpflichtet. Die Höhe der Beiträge wird jeweils auf Yorschlag
vom Ausschuss durch di-e Hauptversammlung bei offener Abstimmung
festgesetzt. Abstj-mmungsberechtigt sind nur Mitglieder über
16 Jahre.
Die Beiträge sj-nd Jahresbeiträge. Sie werden stets in l.Monat
des Geschäftsjahres fä11i9. Der Einzug erfolgt durch Abbuchung.

$2
Eine Aufnahrnegebütrr wird nicht erhoben. Ein schriftl-icher Aufnahme-
antrag hat an den Ausschuss zu erfol-gen.
Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift ihrer
gesetzl-ichen Vertreter.

$7
Zum derzeitigen Stand. werd.en folgende Jahresbei-träge festgesetzt:

a) Jugendliche L6 bis
f8 Jahre DM 2O.--

b) Äktive und passJ.ve
Mitglieder über l-B Jahre DM 50.--

c) Ehepaare und Partner DM 60.--
l4itg11eder, die ihren Wehrdlenst oder einen Ersatzdienst ableisten,
sowle auch Schüler und Studenten sind von der Beitragspfllcht befreit
Ehrenmi-tglieder sind nlcht verpflichtet, Mitgliedsbeiträge zu entrich
ten.

$4
Mitglieder, dj-e 2 Jahre mit dem Jahresbeitrag im Rückstand sind, könn
durch den Ausschuss vom Cl-ub ausgeschlossen werden. Eine Nachforderun,
der rückständigen Beiträge kann bis zu 4 Jahren erfolgen.
Eine zwelmalige schriftliche Mahnung hat zuvor zu erfol-gen.
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Oldtirner-Club
7928 Giengen und Umgebung

Ehrenordnung

zur Club-Satzung vom 15.03.L99L

$1
Der 0l-dtimer-Cl-ub kann in Anerkennung besonderer Verdienste fol-
gende Auszeichnungen verleihen:

a) Ehrennadel. in. 'r Bronze 10 Jahre l4.itglied
b) rr rt in rr Sj_lber rr - 20 rr rr -
c) il il inilGoldtl -30 rr rr -

Die Ehrennadel kann .ohne diese Voraussetzung an Personen verliehen
werden, die sich besondere Verdj-enste im Club erworben haben.

$2
Ehrenmitglied wlrd, wer

a) 4o Jahre Mltglied ist
b) 65 Jahre alt ist und mlndestens

20 Jahre lviitgliedschaft nachzuweisen hat
c) sich in aussergewöhnlichem Masse um den

Club verdienst gemaeht hat

$7
Ehrenmitglieder können auf Vorschlag vom Ausschuss nur von der Ver-
sammlung ernannt werden.

$4
Ehrenmitglieder haben gleiche Rechte, somit auch Stimmrecht.
Sie sind beitragsfrei und haben zu a1len Veranstaltungen des CIubrs
freien Eintritt.


